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Kanton Appenzell Ausserrhoden 
Departement Finanzen 
Regierungsrat 
Paul Signer 
Obstmarkt 3 
9102 Herisau 

 
 
 
 
 

Herisau, 26. März 2022 
 

 

Vernehmlassungsantwort Steuergesetz, Teilrevision 2024 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
 
Der Gewerbeverband AR (GVAR) hat Kenntnis genommen von der Einladung zur Vernehmlassung zum 
Steuergesetz, Teilrevision 2024 und bedankt sich dafür. Der Verband nimmt unterteilt in «Allgemeine 
Bemerkungen» und «Detaillierte Bemerkungen wie folgt Stellung dazu: 
 
 
1. Allgemeine Bemerkungen 
Der Gewerbeverband AR begrüsst die frühzeitige Gesetzesänderung in Hinblick auf die internationale 
Entwicklung im Unternehmenssteuerrecht sowie die Einführung des elektronischen Verfahrens im 
Steuerbereich. Die Erhöhung der Abzüge gem. Art. 35 fördern die Attraktivität Ausserrhoden als 
Wohnkanton.  
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2. Bemerkungen zum Entwurf Steuergesetz, Teilrevision 2024 
 
a. Art. 35 
Die Erhöhung der Abzüge auf Einlagen, Prämien und Beiträgen ff. reduziert die Steuerbelastung der 
natürlichen Personen und erhöht die Attraktivität des Kantons als Wohnkanton. Die Erhöhung fällt in 
Anbetracht der tatsächlichen Gesundheitskosten pro Person zu tief aus.  
 
 
b. Art. 77 
Die Anhebung des Steuersatzes bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, die in ein internationales 
Konzernverhältnis eingebunden sind, wird vom Gewerbeverband zur Kenntnis genommen. Der 
Gewerbeverband hält fest, dass das einheimische Gewerbe grossmehrheitlich nicht diesen Kriterien 
entspricht und akzeptiert diese Anhebung.  

  
c. Art. 85 
Die Anpassung der Verteilung zwischen Kanton und Gemeinden wird vom Gewerbeverband AR zur Kenntnis 
genommen. Der Gewerbeverband AR verzichtet jedoch auf einen Kommentar.  
 
d. Art. 160 
Der Gewerbeverband AR unterstützt den zweckmässigen Digitalisierungsschritt. Der Kanton Appenzell 
Ausserrhoden kommt damit einem breiten Bedürfnis nach und erhöht die Effizienz in der jährlichen 
Verarbeitung der Steuererklärungen. 
 
Schlussbemerkungen 

 
Die vorliegende Totalrevision des Steuergesetzes ist aus Sicht des Gewerbeverband AR im Umfang 
angemessen. Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungsnahme.  
  
 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
Gewerbeverband AR  

 
 
 

Bruno Eisenhut  
Geschäftsführer  
 
 
 
 
 


